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Kaum ein Pharmakon der modernen 
Anästhesiologie steht derzeit in einem 
vergleichbaren Spannungsfeld wie Des­
fluran: zwischen berechtigten klimapo­
litischen Zielsetzungen, regulatorischer 
Steuerung und der Verpflichtung zu pa­
tientenzentrierter, evidenzbasierter Me- 
dizin. Mit Inkrafttreten der novellierten 
EU‑F‑Gas‑Verordnung (EU) 2024/573 
[1] hat diese Debatte neue Dynamik ge­
wonnen. Die jüngst in der „Anästhesio­
logie & Intensivmedizin“ eingegangenen  
Leserbriefe von Thoma und Moresco 
sowie der Beitrag von Koch et al. spiegeln 
diese Spannung exemplarisch wider (auf 
den folgenden Seiten zu lesen).

Ziel dieses Editorials ist es nicht, Posi­
tionen gegeneinander auszuspielen. 
Vielmehr soll die Debatte eingeordnet, 
an entscheidenden Stellen präzisiert und  
dort korrigiert werden, wo verkürzte 
Darstellungen zu Fehlwahrnehmungen 
führen. Differenzierung ist dabei keine 
Schwäche, sondern eine Kernkompetenz 
unseres Fachs.

Klimawissenschaftliche Perspek-
tive – warum Relevanz Kontext 
braucht

Die hohe Treibhauswirksamkeit von 
Desfluran, ausgedrückt durch sein Glo­
bal Warming Potential (GWP), bildet 
einen zentralen Bezugspunkt der aktu­
ellen Regulierung. Rein mathematisch 
ist diese Aussage sicherlich als korrekt 
anzusehen. Klimapolitisch und klinisch 
greift sie jedoch ohne Kontext zu kurz.

Das GWP ist eine vereinfachte Ver­
gleichsgröße. Es setzt Emissionen unter­
schiedlicher Gase über einen definierten 
Zeitraum ins Verhältnis zu CO2, berück­
sichtigt jedoch weder die tatsächliche 
atmosphärische Konzentration noch den  
realen energetischen Beitrag eines Stoffes  
[2,3]. Genau hier setzt die zunehmend 
geäußerte Kritik an: Ein hoher GWP‑Wert 
allein macht noch keinen relevanten 
Klimatreiber [4,7]. 

Aussagekräftiger sind Größen wie der  
effektive Strahlungsantrieb, der sowohl  
Strahlungswirksamkeit als auch reale  
atmosphärische Konzentration abbildet. 
Auf dieser Grundlage zeigen Arbeiten  
von Marin und Kleinberg [6] sowie 
Slingo und Slingo [5], dass der globale 
temperaturrelevante Effekt von Des­
fluran – bei weltweit extrem geringen 
aktuellen Emissionsmengen [8] – voll­
ständig innerhalb der natürlichen Klima­
variabilität liegt. Der geschätzte Beitrag 
zur globalen Erwärmung bewegt sich 
in einer Größenordnung von wenigen 
Zehntausendstel Grad Celsius (rund 
0,000085 °C). Dies entspricht 0,0056 % 
der im Pariser Abkommen definierten 
1,5°C-Grenze.

Ohne diese Einordnung entsteht der 
Eindruck, Desfluran stelle einen rele­
vanten Treiber gesundheitsbezogener 
Emissionen dar. Tatsächlich wird der 
ökologische Fußabdruck des Gesund­
heitswesens überwiegend durch Ener­
gieverbrauch (Scope 2) sowie Liefer‑ und 
Produktionsketten (Scope 3) bestimmt 
[9,10]. Eine einseitige Fokussierung 
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auf volatile Anästhetika birgt daher die 
Gefahr klimapolitischer Symbolik – mit 
begrenztem Nutzen für das Klima, aber 
potenziellen Folgen für die Patienten­
versorgung.

Klinische Evidenz – Differen-
zierung statt Pauschalurteil

Die Leserbriefe von Thoma und Moresco 
sowie Koch et al weisen zu Recht darauf 
hin, dass Desfluran über klinisch rele­
vante Eigenschaften verfügt. Die Evi­
denzlage ist hier eindeutig: schnellere, 
besser vorhersagbare Aufwachzeiten im 
Vergleich zu anderen volatilen Anästhe­
tika und – in ausgewählten Szenarien – 
auch gegenüber Propofol sind gut belegt 
[11,12].

Diese Eigenschaften sind nicht marginal. 
Sie sind relevant in Fast‑Track‑Konzep­
ten, bei hoher OP‑Taktung, in der am- 
bulanten Anästhesie sowie bei vulnera­
blen Patientengruppen, etwa bei Adipo­
sitas oder eingeschränkter pulmonaler 
Reserve. Die gelegentlich anzutreffende 
Behauptung, Desfluran biete keinen kli- 
nischen Mehrwert, ist daher wissen­
schaftlich nicht haltbar – und wird der 
vorhandenen Evidenz nicht gerecht; zu­
mindest dann nicht, wenn der Anspruch 
besteht, klinischen Fortschritt weiterhin 
in die Patientenversorgung zu integrie­
ren [13].

Gleichzeitig folgt daraus kein Anspruch 
auf einen unreflektierten Routineeinsatz. 
Vielmehr unterstreicht die Datenlage 
die Notwendigkeit einer indikationsbe­
zogenen, patienten-zentrierten Auswahl 
– genau jenes Vorgehen, das ärztliche 
Autonomie und evidenzbasierte Medi­
zin miteinander verbindet.

Regulatorische Realität – kein 
Verbot, sondern bewusste 
Abwägung

Von zentraler praktischer Bedeutung ist 
die korrekte Einordnung der regulatori­
schen Vorgaben. Die EU‑F‑Gas‑Verord­
nung[1] untersagt nicht den Einsatz von 
Desfluran per se, sondern dessen rou­
tinemäßige Anwendung. Sie sieht aus­

drücklich eine medizinische Ausnahme  
vor, wenn Desfluran aus ärztlicher Sicht 
indiziert ist [14].

Entgegen verbreiteter Annahmen erge­
ben sich daraus keine neuen, komplexen 
bürokratischen Hürden. Die Europäische 
Kommission hat klargestellt, dass keine 
vorherige Genehmigung erforderlich ist 
[14]. Erwartet wird lediglich eine fallbe­
zogene medizinische Begründung, die 
in der Regel problemlos im bestehenden 
Narkoseprotokoll dokumentiert werden 
kann.

„…anaesthetists should continue to 
decide on a case-by-case basis the best 
anaesthesia approach for these proce-
dures…“ [Zitat der offiziellen Antwort 
der Europäischen Kommission, auf den 
offenen Brief der Autoren, mitunterzeich­
net von verschiedenen Anästhesistinnen 
und Anästhesisten sowie der Spanischen 
Gesellschaft für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin].

Maßnahmen, die darüber hinausgehen 
– etwa zusätzliche Genehmigungspro­
zesse, zentrale Freigaben oder eine 
faktische Einschränkung der Verfüg­
barkeit – finden keine Grundlage im 
europäischen Recht. Sie würden das 
erklärte Ziel der Verordnung unterlau­
fen, Klimaschutz mit Patientensicherheit 
und ärztlicher Entscheidungsfreiheit in 
Einklang zu bringen.

„Regarding the administrative feasibi-
lity, it is important to note that a prior 
authorisation is not required. Rather, the 
healthcare institutions must document 
the medical justification – typically this 
could be done through existing clinical 
records – and be prepared to present 
such documentation upon request…“ 
[Zitat der offiziellen Antwort der Euro­
päischen Kommission, auf den offenen 
Brief der Autoren, mitunterzeichnet von 
verschiedenen Anästhesistinnen und 
Anästhesisten sowie der Spanischen 
Gesellschaft für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin].

Auf der Website der Europäischen Kom­
mission ist die Rechtslage eindeutig 
dargestellt: 

„Starting 1 January 2026, the routine 
use of desflurane as anesthetic is pro-
hibited due to its significant impact on 

global warming (Article 13(8)). How-
ever, doctors are still allowed to use 
desflurane when, in their professional 
judgement, other anesthetics cannot be 
used due to a patient’s specific medical 
needs. In such cases, a written medical 
justification must be recorded and kept 
for 5 years (e.g., as part of the clinical 
records of the procedure undertaken). 
Doctors do not need any prior authori-
sation to use desflurane. Hence, these 
rules do not hinder the ability to act 
quickly in the patient’s best interest and 
do not add significant administrative 
burden” [14].

In der praktischen Umsetzung bedeutet 
dies, dass ein kurzer, nachvollziehbarer 
Vermerk im Narkoseprotokoll, etwa 
„Anästhetikawahl aufgrund Adipositas“, 
„BMI ≥ 30 kg/m²“ oder eine vergleichbare 
Formulierung, vollkommen ausreichend 
ist, um den Anforderungen der Verord­
nung zu genügen. Eine regelmäßige, 
substanzbezogene Nachweispflicht des 
Verbrauchs ist nach aktuellem Kenntnis­
stand nicht vorgesehen. Entscheidend ist 
allein die Einzelfallindikation, nicht eine 
aggregierte Rechtfertigung des Einsatzes.

Konsequenzen für die Praxis – 
Pragmatismus statt Symbolpolitik

Aus der Zusammenschau der Argumente 
ergibt sich ein klares Bild. Weder ein 
faktisches „Verbot durch die Hintertür“ 
noch ein unkritisches Festhalten an Rou­
tinen wird der Komplexität des Themas 
gerecht. Sinnvoll sind vielmehr:
•	 klare, indikationsbezogene SOPs 

(Standard Operating Procedures),
•	 eine sachgerechte Dokumentation 

ohne überbordende Bürokratie,
•	 der Erhalt klinischer Kompetenz 

und Ausbildung im Umgang mit 
Desfluran,

•	 sowie die Einbettung anästhesiologi­
scher Maßnahmen in umfassendere 
Nachhaltigkeitsstrategien des 
Gesundheitswesens.

Über die individuelle Patientenversor­
gung hinaus berührt die aktuelle De­
batte jedoch einen weiteren, bislang 
wenig diskutierten Aspekt: die Resilienz 



© Anästh Intensivmed 2026;67:126–129  Aktiv Druck & Verlag GmbH

Communications

Mitteilungen� 128Briefe an die Herausgeberverbände 

Letters to the Editor

des Gesundheitssystems insgesamt. Phar- 
makologische Vielfalt ist aus Sicht der 
Verfasser kein Risiko, sondern ein Aus­
druck eben dieser Resilienz – gerade in 
Zeiten geopolitischer Unsicherheiten, 
fragiler Lieferketten mit Arzneimittel­
engpässen [15,17], zunehmenden „Stu- 
dienrauschens“ und einer seit Jahren 
weitgehend leeren Innovationspipeline 
in der Anästhesiologie. Ein einmal dis­
kreditierter und vom Markt verdrängter 
Wirkstoff lässt sich unter den heutigen 
regulatorischen und ökonomischen Rah­
menbedingungen kaum wieder in das 
klinische Repertoire zurückführen. Die 
Hürden für Wieder- oder Neuzulassun­
gen sind hoch, die damit verbundenen 
Kosten erheblich [18].

Vor diesem Hintergrund ist der sorgsame 
Umgang mit dem bestehenden anäs­
thesiologischen Instrumentarium nicht 
Ausdruck von Beharrung, sondern von 
Verantwortung – gegenüber der aktuel­
len Patientenversorgung, der so wich­
tigen Weiterbildung junger Ärztinnen 
und Ärzte ebenso wie gegenüber der 
zukünftigen Versorgungssicherheit [19].

Die aktuelle Debatte zeigt exemplarisch, 
wie leicht gut gemeinte klimapolitische 
Ziele mit klinischer Realität in Konflikt 
geraten können, wenn Differenzierung 
verloren geht. Die F‑Gas‑Verordnung 
ist kein Instrument zur Einschränkung 
ärztlicher Autonomie, sondern Ausdruck 
einer bewussten regulatorischen Abwä­
gung.

Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaft­
liche Aufgabe. Patientensicherheit und 
fachliche Urteilskraft bleiben ärztliche 
Verantwortung. Beides gegeneinander 
auszuspielen, hilft weder dem Klima 
noch unseren Patientinnen und Patien­
ten. Differenzierung, Kontextualisierung 
und professionelle Entscheidungsfreiheit 
bleiben daher auch in dieser Frage die 
zentralen Leitlinien unseres Handelns.
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